
 
 

2.2 NEUER ZUSAMMENARBEITSVERTRAG SOZIALREGION WASSERAMT 

 

 

Bericht 

Die Idee zur Fusion der beiden Sozialdienste wurde von den Trägerschaften der Sozialregi-
onen Wasseramt Süd und Ost aufgenommen und geprüft. Im Frühjahr 2018 wurde entschie-
den, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 
8. September 2018 den Kommissionsmitgliedern der Trägerschaften und den dazugehörigen 
Gemeindepräsidien der Anschlussgemeinden der Sozialregionen Wasseramt Süd und Ost 
anlässlich einer Informations- und Mitwirkungsveranstaltung eröffnet. Angelegentlich dieser 
Veranstaltung wurde eine gemeinsame Erklärung formuliert, dass die Fusion konkret weiter-
verfolgt werden soll. Zur Begleitung des Fusionsprozesses wurde eine Steuerungsgruppe 
und eine Projektgruppe eingesetzt. In einer weiteren Informations- und Mitwirkungsveranstal-
tung am 30. März 2019 entschieden sich die Trägerschaften und Gemeindepräsidien für die 
Zusammenarbeit und die Zusammenführung der beiden Sozialregionen. Die Organisations-
form soll zunächst beibehalten werden. Derendingen wird neu zur Leitgemeinde der Sozial-
region Wasseramt. Aus diesem Anlass wurde ein neuer Zusammenarbeitsvertrag der Sozial-
region Wasseramt erarbeitet. 

Die Kündigung des bisherigen Zusammenarbeitsvertrages, der neue Zusammenarbeitsver-
trag, der die Bildung einer gemeinsamen Sozialregion vorsieht, sowie die Betrauung des 
Gemeindepräsidenten von Derendingen und der Stellenleitung des Regionalen Sozialdiens-
tes Wasseramt mit dem weiteren Vollzug müssen durch die Gemeindeversammlung geneh-
migt werden. 
 

 Zur vertieften Lektüre siehe Dokumente «Argumentarium Zusammenschluss Sozial-
region Wasseramt» sowie «Neuer Zusammenarbeitsvertrag Sozialregion Wasser-
amt». 

 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 

 

1. Auf das Geschäft sei einzutreten. 

2. Das bisherige Vertragswerk, der Zusammenarbeitsvertrag Sozialregion 
Wasseramt Süd, sei zu kündigen. 

3. Der vorliegende öffentlich-rechtliche Zusammenarbeitsvertrag betreffend 
Bildung der Sozialregion Wasseramt sei zu genehmigen. 

4. Mit dem weiteren Vollzug seien der Gemeindepräsident der Einwohner-
gemeinde Derendingen und die Stellenleitung des Regionalen Sozial-
dienstes Wasseramt zu betrauen. 


